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Den Rechtsanwälten der Hellnigk, Führ und Sozien 
GbR, Lothringer Straße 35, 46045 Oberhausen 

wird hiermit in Sachen  

wegen 

Vollmacht sowohl zur außergerichtlichen Vertretung 
aller Art als auch prozessual für alle Verfahren in allen 
Instanzen erteilt. Diese Vollmacht erstreckt sich ins-
besondere auf folgende Befugnisse:

1. Außergerichtliche Vertretung, Geltendmachung von 
Ansprüchen gegen Schädiger. Fahrzeughalter und 
deren Versicherer und Akteneinsicht.

2. Begründung und Aufhebung von Vertragsverhältnis-
sen und Abgabe und Entgegennahme von einseitigen 
Willenserklärungen (z.B. Kündigungen).

3. Vertretung im privaten und gesetzlichen Schlich-
tungsverfahren.

4. Prozessführung (u.a. nach §§ 81 ff. ZPO).

5. Antragstellung in Scheidungs- und Scheidungs-
folgesachen, Abschluss von Vereinbarungen über 
Scheidungsfolgen sowie Stellung von Anträgen auf 
Erteilung von Renten- und sonstigen Versorgungsaus-
künften.

6. Vertretung und Verteidigung in Strafsachen und 
Bußgeldsachen (§§ 302,374 StPO, 73,74 OWiG) ein-
schließlich der Vorverfahren sowie (für den Fall der 
Abwesenheit) Vertretung nach § 411 II StPO und mit 
ausdrücklicher Ermächtigung auch nach §§ 233 I, 234 
StPO) und Stellung von Straf- und anderen nach der 
Strafprozessordnung zulässigen Anträgen.

7. Bei Anträgen nach dem Gesetz über die Entschädi-
gung für Strafverfolgungsmaßnahmen gilt die Voll-
macht auch für das Betragsverfahren.

8. Vertretung vor Verwaltungs-, Sozial- und Finanzbe-
hörden und -gerichten.

9. Vertretung vor den Arbeitsgerichten.

10. Beilegung des Rechtsstreits oder außergerichtli-
cher Verhandlungen durch Vergleich, sonstige Eini-
gung, Verzicht oder Anerkenntnis.

11. Einlegung und Rücknahme von Rechtsmitteln und 
Rechtsbehelfen sowie Verzicht auf solche.

12. Entgegennahme und Bewirken von Zustellungen 
und sonstigen Mitteilungen.

13. Alle Neben- und Folgeverfahren, z.B. Arrest und 
einstweilige Verfügung, Kostenfestsetzung, Zwangs-
vollstreckung einschließlich der aus ihr erwachsenden 
besonderen Verfahren, Insolvenz, Zwangsversteige-
rung, Zwangsverwaltung und Hinterlegung.

14. Empfangnahme der vom Gegner, von der 
Justizkasse oder anderen Stellen zu erstattenden 
Kosten und notwendigen Auslagen.

15. Empfangnahme und Freigabe von Geld, Wertsa-
chen, Urkunden und Sicherheiten, insbesondere des 
Streitgegenstandes, von Kautionen, Entschädigungen 
und der vom Gegner, von der Justizkasse oder ande-
ren Stellen zu erstattender Kosten und notwendigen 
Auslagen. Der Gerichtsvollzieher und jede andere ge-
richtliche, behördliche und private Stelle, einschließ-
lich des / der gegnerischen Prozessbevollmächtigten, 
werden angewiesen, Beiträge auszuzahlen an die 
bevollmächtigte Anwaltskanzlei.

16. Übertragung der Vollmacht ganz oder teilweise auf 
andere.

Mit der Bevollmächtigung ist keine steuerliche Bera-
tung verbunden. Eine solche müsste ausdrücklich 
vereinbart werden.

Es wurde ausdrücklich darüber belehrt, dass die 
Abrechnung der Rechtsanwaltsvergütung ent-
sprechend dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz 
(RVG) nach Gegenstandswert erfolgt, es sei denn, 
die Beteiligten haben sich ausdrücklich auf eine 
andere Art der Abrechnung (z.B. anhand eines 
festgelegten Stundensatzes nach Zeitaufwand) 
geeinigt.

Vollmacht

Oberhausen, den

Unterschrift Mandant/-in


